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BEKANNT
der Stadt 

ErftstadtMACHUNG Nr.63{12 

Offenlegungsbeschluss der Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 08, 
E.-Gymnich, Kehler Weg, Erweiterung Getreidelager RaiBa 

Der Rat der Stadt Erftstadt hat am 26.06.2012 folgenden Beschluss gefasst: 

Gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGB!. I S. 2414), in der zuletzt geänderten Fassung, wird der von der Ver
waltung vorgelegte Vorentwurf der Flächennutzungsplan-Änderung 08, E.-Gymnich, 
Kehler Weg, Erweiterung Getreidelager RaiBa, als Flächennutzungsplan-Änderungsent
wurf nebst Begründung und Umweltbericht beschlossen. 

Gleichzeitig wird die Verwaltung beauftragt, die Öffentlichkeitsbeteiligung (Offen lage gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB) durchzuführen und die Stellungnahmen von den Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange (gem. § 4 Abs. 2 BauGB) einzuholen. 

Bekannbnachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Der Flächennutzungsplan-Änderungsentwurf Nr. 08, E.-Gymnich, Kehler Weg, Erweite
rung Getreidelager RaiBa, liegt gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) mit der Be
gründung, den wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen, den umweltbezogenen 
Informationen (Umweltprüfung und Umweltbericht) in der Zeit vom d. LI ( tj . ~ D.,ll

bis einschließlich 'a 6 . AO , ~o Jl..- zu jedermanns Einsicht im Rat
haus Erftstadt-Liblar, Holzdamm 10, Umwelt- und Planungsamt, 3. Etage, Zimmer 325, 
zu folgenden Zeiten 

morgens: montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr 
nachmittags: montags, dienstags u. mittwochs von 12.30 bis 16.30 Uhr sowie 

donnerstags von 12.30 bis 17.00 Uhr 

öffentlich aus. 

b6100612-180 
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Stellungnahmen können während der Offenlegungsfrist bei der Stadt Erftstadt, Umwelt
und Planungsamt, schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden. Es wird daral.lf 
hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss
fassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass der Antrag einer natürlichen oder juristischen 
Person, der einen Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 
oder § 35 Abs. 6 des BauGB zum Gegenstand hat, nach § 47 Abs. 2a der Verwaltungsge
richtsordnung unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen 
geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) oder im 
Rahmen der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a Abs. 2 
Nr. 1 BauGB) nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen 
können, und wenn auf diese Rechtsfolge im Rahmen der Beteiligung hingewiesen worden 
ist. 

Erftstadt, den 6.09.2012 

b6100512·180 

http:daral.lf
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Der Bürgermeister 

ANLAGEPLAN - Flächennutzungsplanänderung Nr. 08 

Erftstadt-Gymnich, Kahler Weg (Erweiterung Getreidelager RaiBa) 


Stadt Erftstadt, Umwelt- und Planungsamt © Katasteramt Rhein-Erft-Kreis, 995/08 

Erftstadt. im März 2011 Maßstab: 1 : 5.000 



BEKANNT
der Stadt 

ErftstadtMACHUNG Nr. 6't1/f2 

Offenlegungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 164, E.-Gymnich, 
Kehler Weg, Erweiterung Getreidelager RaiBa 

Der Rat der Stadt Erftstadt hat am 26.06.2012 folgenden Beschluss gefasst: 

Gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), in der zuletzt geänderten Fassung, wird der von der Ver
waltung vorgelegte Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 164, E.-Gymnich, Kehler Weg, 
Erweiterung Getreidelager RaiBa, als Bebauungsplanentwurf nebst Begründung und Um
weltbericht beschlossen. 

Gleichzeitig wird die Verwaltung beauftragt, die Öffentlichkeitsbeteiligung (Offenlage gern. 
§ 3 Abs. 2 BauGB) durchzuführen und die Stellungnahmen von den Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange (gern. § 4 Abs. 2 BauGB) einzuholen. 

Bekannbnachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Der Planentwurf des Bebauungsplanes Nr. 164, E.-Gymnich, Kehler Weg, Erweiterung 
Getreidelager RaiBa, liegt gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) mit der Begründung, 
den wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen, den umweltbezogenen 
Informationen (Umweltgrüfung und Umweltbericht) in der Zeit vom ;( y. ~ .20J L bis 
einschließlich ~.3. 1D .'a. 0) 2.. zu jedermanns Einsicht im Rathaus Erftstadt-Liblar, 
Holzdamm 10, Umwelt- und Planungsamt, 3. Etage, Zimmer 325, zu folgenden Zeiten 

morgens: montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr 
nachmittags: montags, dienstags u. mittwochs von 12.30 bis 16.30 Uhr sowie 

donnerstags von 12.30 bis 17.00 Uhr 

öffentlich aus. 

b6100512·180 
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Stellungnahmen können während der Offenlegungsfrist bei der Stadt Erftstadt, Umwelt
und Planungsamt, schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden. Es wird darauf 
hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss
fassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass der Antrag einer natürlichen oder juristischen 
Person, der einen Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 
oder § 35 Abs. 6 des BauGB zum Gegenstand hat, nach § 47 Abs. 2a der Verwaltungsge
richtsordnung unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen 
geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) oder im 
Rahmen der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a Abs. 2 
Nr. 1 BauGB) nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen 
können, und wenn auf diese Rechtsfolge im Rahmen der Beteiligung hingewiesen worden 
ist. 

Erftstadt, den 6.09.2012 

b6100S12-1S0 
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ANLAGEPLAN - Bebauungsplan Nr. 164 
Erftstadt-Gymnich, Kehler Weg (Erweiterung Getreidelager RaiBa) 

Stadt Erftstadt, Umwelt- und Planungsamt © Katasteramt Rhein-Erft-Kreis, 995/08 

Erftstadt, im März 2011 Maßstab: 1 : 5.000 


